
Zeitschrift: Pestalozzi-Kalender

Herausgeber: Pro Juventute

Band: 71 (1978)

Rubrik: Brauchst du für dein Mofa einen Führerausweis?

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Brauchst du für
dein Mofa einen
Führerausweis?

Sicher hast du schon Kameraden
auf dem Mofa getroffen, welche
dir ihren Mofa-Führerausweis
gezeigt haben. Ob du einen solchen
brauchst, hängt davon ab, wie alt
du bist.
Alle Jugendlichen nämlich, die
nach dem 30.Juni 1963 geboren
wurden, dürfen erst mit einem
Mofa herumfahren, wenn sie eine
theoretische Führerprüfung abgelegt

haben.
Als erstes hat man sich hiezu
bei der kantonalen
Motorfahrzeugkontrolle («Strassenverkehrs-
amt») zur Prüfung anzumelden.
Bei dieser Anmeldung erhält man
das «Handbuch der Verkehrsregeln»,

das für die Prüfung zu
studieren ist. Diese kann frühestens
vierzehn Tage nach der Anmeldung

abgelegt werden.
Alle diejenigen, die vor dem 30.
Juni 1963 geboren wurden,
brauchen keine Führerprüfung zu
bestehen. Ihnen wird der
Führerausweis sozusagen «geschenkt».
Warum diese Unterteilung in
jüngere Mofa-Fahrer, welche die
Prüfung abzulegen haben, und
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ältere, die den Ausweis «einfach
so» erhalten? Es gibt nämlich in.

der Schweiz rund 700 000 Mofas
mit ebenso vielen Fahrern.
Rechne einmal aus, wieviele Tage
100 Prüfungsexperten zu arbeiten

hätten, wenn sie für jeweils
10 Prüfungskandidaten eine
Stunde benötigten

Führerausweis und Fahrzeugausweis

(siehe nachfolgend)
sind immer mitzuführen.

Fahrzeugausweis

jetzt
auch für Mofas

Ab I.Januar 1978 gelten für
Mofas verschiedene neue
Bestimmungen. Danach haben alle
Mofa-Lenker, die mit einem Mofa
fahren, das nach diesem Datum
importiert wurde, einen speziellen
Fahrzeugausweis mit sich zu
führen. Ein ähnliches Dokument
wird auch für das Auto benötigt.
Der Ausweis ist grau und ungefaltet

gerade so gross wie eine Seite
dieses Kalenders.
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